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Methodische Festlegungen zu vorstehendem Muster Angaben des Musters Festlegungen

Angaben des Musters Festlegungen

Bezeichnung des Es ist anzugeben, ob die Produktion 
Finalerzeugnisses noch erfolgt oder bereits eingestellt, 

der Zeitraum der Ersatzteilversor
gungspflicht aber.noch nicht über
schritten ist.

Spalte 2
(Bezeichnung der 
Ersatzteile)

Es sind alle Ersatzteile zu planen, 
die gemäß Ersatzteilkatalog zum Fi
nalerzeugnis gehören. Die Zusam
menfassung zu Ersatzteilgruppen 
darf nur für technisch und techno
logisch gleichartige Ersatzteile er
folgen. Ersatzteile, die einem beson
deren Verschleiß unterliegen, sind 
einzeln aufzuführen. Die Generaldi
rektoren der Kombinate bzw. die 
Kombinatsdirektoren haben entspre
chend den Reproduktionsbedingun
gen zu entscheiden, in welcher De- 
tailliertheit die Planung der einzel
nen Ersatzteile für das Kombinat 
insgesamt zu erfolgen hat, um die 
erforderlichen Entscheidungen zur 
bedarfsgerechten und kontinuierli
chen Versorgung treffen zu können.

Spalten 12 bis 15 Als Bedarf für den Export SW/NSW 
(Export SW/NSW) ist jeweils der durch Exportverträge 

gebundene Bedarf bzw. der zu er-? 
wartende Bedarf der Auslandskun
den zu planen, einschließlich des Be
darfs für den Auslandskundendienst.

b) Maßnahmen zur Sicherung des wissenschaftlich-techni
schen Höchststandes der Ersatzteile
Die Maßnahmen zur Sicherung des wissenschaftlich-tech
nischen Höchststandes der Ersatzteile haben die Aufga
ben der Forschung und Entwicklung sowie damit ver
bundene Aufgaben der Kapazitätsentwicklung zur Erhö
hung der Qualität der Ersatzteile bzw. der Verlängerung 
ihrer Nutzungsdauer, zur Standardisierung der Ersatz
teile, zur Verschleißforschung, zur Vergrößerung des An
teils regenerierter Ersatzteile sowie zur Verbesserung der 
Effektivität des Imports einschließlich der durch die Er
satzteilzulieferer zu realisierenden Maßnahmen zu ent
halten. Die von den Ersatzteilzulieferern zu lösenden 
Aufgaben sind von den Finalproduzenten mit den Er
satzteilzulieferern vertraglich zu vereinbaren. Die wissen
schaftlich-technischen Aufgaben sind im Planteil Wissen
schaft und Technik und die Maßnahmen zur Kapazitäts
entwicklung' im Planteil Grundfondsreproduktion detail
liert zu planen sowie im Plan zur Sicherung der Ersatz
teilversorgung in zusammengefaßter Form kontrollfähig 
nachzuweisen:

Spalte 3 
(Vorrat 1.1.) 
Spalte lfi 
(Vorrat 31.12.)

Als Vorrat ist das Volumen per 1.1. 
und 31.12. einschließlich dem Min
destvorrat, der vom Leiter des über
geordneten Organs für die jeweilige 
Position bestätigt wurde, auszuwei
sen.

Spalte 4 Es sind jene Mengen und Werte an-
(Produktion des zugeben, die vom Finalproduzenten 
Finalproduzenten) selbst hergestellt werden.

Spalte 5 Es sind jene Mengen und Werte aus-
(Aufkommen der zuweisen, die nicht selbst, sondern 
Ersatzteilzulieferer) von anderen Produzenten hergestellt 

und bezogen werden (Handelsware). 
Dabei ist eine Untergliederung nach 
Ersatzteilzulieferem (Kombinat und 
Ministerium) sowie nach vertraglich 
gebundenem Aufkommen vorzuneh
men.

Spalten 6 und 7 Es sind jene Mengen und Werte aus- 
(Regenerierung) zuweisen, die gemäß Ersatzteilkata

log einer Umtausch- und Abgabe
pflicht für die Regenerierung un
terliegen und nach einer dafür fest
gelegten Technologie regeneriert 
werden. Dabei ist eine Untergliede
rung nach Aufkommensträgem so
wie nach vertraglich gebundenen Re
generierungsleistungen vorzuneh
men.

Spalte 8 Es sind die Mengen und Werte ge
empört) * mäß den abgeschlossenen Importver

trägen anzugeben und gegebenen
falls nach Ländern zu gliedern, so
fern in speziellen Rechtsvorschrif
ten keine anderen Festlegungen ge
troffen werden.

Spalten 10 und 11 Als Bedarf ist das Volumen zu pla- 
(Bedarf und Bedarfs- nen, das durch Bestellungen bzw. 
deckung Inland) Verträge oder durch Verschleißnor

mative, , Ersatzteilverbrauchsnormen 
bzw. -kennziffern begründet und 
protokolliert ist.

c) Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit der 
Finalproduzenten sowie der Ersatzteilzulieferer mit den 
Anwendern
Die Maßnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit 
der Finalproduzenten sowie der Ersatzteilzulieferer mit 
den Anwendern sind darauf zu richten, daß die Anwen
der die Bedarfsbegründung qualifizieren und den Final
produzenten im Prozeß der Bedarfsabstimmungen einen 
Überblick über ihre Ersatzteilbestände geben. Gleichzei
tig sind die Aufgaben über die notwendige Qualitätser
höhung der Ersatzteile sowie die Erhöhung der Produk
tion bzw. der Regenerierungsleistungen für Ersatzteile 
durch die Anwender abzustimmen. Diese Abstimmungs
ergebnisse sind zu protokollieren und bei der Planung des 
Ersatzteilaufkommens zu berücksichtigen.

d) Maßnahmen zur Sicherung der bedarfsgerechten Produk
tion und Versorgung mit Ersatzteilen im Rahmen der ge
planten materiellen und finanziellen Fonds
Die Maßnahmen, die der Finalproduzent bzw. die Ersatz
teilzulieferer im Rahmen der geplanten materiellen Fonds 
einleiten, um die bedarfsgerechte Produktion und Ver
sorgung zu sichern, sind in Übereinstimmung mit dem 
Planteil Produktion zu planen. Die Entscheidungsvor
schläge für den Leiter des übergeordneten Organs, sofern 
diese Maßnahmen trotz Ausschöpfung aller Möglichkeiten 
und Reserven nicht ausreichen, um den Bedarf zu decken, 
sind unter Angabe der ELN-Nr. der jeweiligen Ersatz
teilposition auszuweisen. * 1

Anordnung 
über die Aufhebung von Rechtsvorschriften 

auf dem Gebiet des Verkehrswesens
vom 18. Oktober 1985

§ 1
(1) Die Anordnung vom 25. Januar 1980 über die Inkraft

setzung der Zusatzbestimmung über die Umrechnung des in 
internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnver
kehr vorgesehenen Goldfrankens (GBl. I Nr. 5 S. 44) ist gegen
standslos und wird aufgehoben.

(2) Die Anordnung vom 31. Dezember 1981 über die Trans
portbedarfsermittlung und Transportbilanzierung — Trans-


